
2. Im Interesse der erfolgreichen Durchführung des Fünfjahrplans 
und der schnellen Wiederherstellung und Entwicklung der Volkswirt
schaft der Republik äst die wirtschaftliche Initiative der Organe der 
LäntJer, Städte und Kreise allseitig zu fördern. Sie ist darauf zu richten, 
daß neue örtliche Rohstoffquellen und andere örtliche Reserven aus
findig gemacht und ausgenutzt werden.

3. Die Grundlage für den Außenhandel der Deutschen Demokra
tischen Republik muß der Handel mit solchen Ländern sein, denen 
keine Krisen drohen, wie zum Beispiel die UdSSR, die Länder der 
Volksdemokratie und China. Um den Bedarf der Republik an Im
portwaren für die regelmäßige Versorgung der Industrie und Bevölke
rung zu sichern, sind die wirtschaftlichen Außenhandelsbeziehungen 
mit der Sowjetunion, den volksdemokratischen Ländern und der Re
publik China stark zu entwickeln. Der Warenaustausch mit diesen Län
dern ist zu steigern.

4. Es ist notwendig, den innerdeutschen Handel mit Westdeutsch
land durch die Erweiterung des Systems von Abkommen und von Han
delsverträgen mit einzelnen Firmen weiterzuentwickeln. Beim Abschluß 
von Außenhandelsverträgen der Republik ist es notwendig, die spe
ziellen Vorschläge westdeutscher Betriebe zu berücksichtigen.

5. Um wirtschaftliche Schwierigkeiten zu vermeiden, sind durch den 
Volkswirtschaftsplan Materialvorräte und die notwendigen staatlichen 
Reserven und Materialien bereitzustellen.

6. Um die Versorgung der privaten Betriebe und der Handwerks
betriebe mit Mangelrohstoffen und planmäßigen Absatz ihrer Produk
tion im Rahmen des Fünfjahrplans zu organisieren, ist eine Erweiterung 
und Verbesserung des Vertragssystems zwischen den staatlichen Ver
sorgungsorganen und den Privatunternehmern und Handwerksbe
trieben notwendig.

XII. Finanzen

X. Die Ausgaben zur Entwicklung der Volkswirtschaft und zur 
Bildung materieller Reserven während der Jahre 1951 bis 1955 sind mit 
mindestens 27 Milliarden DM und die Durchführung sozialkultureller 
Maßnahmen mit mindestens 15 Milliarden DM aus dem Staatshaus
haltsplan zu finanzieren.
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